
 
Die Abschlussregelung für die Studienrichtung „Soziale 
Arbeit und Erziehung“ DI im integrierten Studiengang 
Sozialwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen 
vom 31. Januar 2006 (Verkündungsblatt der Universität 
Duisburg-Essen - Amtliche Mitteilungen Nr. 12/2006), 
geändert durch die Änderungsordnung vom 8. Mai 2007 
(Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen -  
Amtliche Mitteilungen Nr. 39/2007) wird wie folgt  
geändert: 

 

1. Die Ziffer 2a) wird wie folgt gefasst: 

 „Prüfungsanmeldungen im Grundstudium können 
letztmalig erfolgen zur 

 a) letzten Fachprüfung der Diplom-Vorprüfung  
 bis zum 30.06.2007 

 b) letzten Wiederholungsprüfung bis zum Ende 
 des Sommersemesters 2007.“ 

 

2. Die Studierenden der Studienrichtung „Soziale Arbeit 
und Erziehung“ des integrierten Studiengangs Sozial-
wissenschaften mit dem Abschluss DI werden von 
dieser Änderung der Abschlussregelung unverzüglich 
durch die Hochschule (Studierendensekretariat) in 
Kenntnis gesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Änderung der Abschlussregelung tritt am Tage 
nach der Veröffentlichung im Verkündungsblatt der  
Universität Duisburg-Essen – Amtliche Mitteilungen in 
Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund eines Eilentscheids des Dekans 
des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften vom  
4. Juni 2007. 
 
 
Duisburg und Essen, den 6. Juni 2007 

Für den Rektor 
der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 
In Vertretung 

Klaus Peter Nitka 
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Zweite Änderung der Abschlussregelung 

für die Studienrichtung „Soziale Arbeit und Erziehung“ DI 
im integrierten Studiengang Sozialwissenschaften 

an der Universität Duisburg-Essen 

Vom 6. Juni 2007 
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